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 Veröffentlicht am 04.04.1974

Norm

ArbVG §110

Rechtssatz

Allein die objektive Verletzung der Schweigep1icht, die dem Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat entweder kraft

Gesetzes obliegt (§ 116 in Verbindung mit § 93 AktG) oder die ihm durch die Unternehmensleitung besonders auferlegt

wird, rechtfertigt in der Regel weder die außerordentliche noch die ordentliche Kündigung. Es muß hinzukommen, daß

der Verstoß auf Verschulden des Arbeitnehmers beruht. Daran fehlt es, solange bei der derzeitigen Rechtslage

ungeklärt ist, welchen Umfang die Schweigep1icht der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat hat. Ob und inwieweit

die Verletzung einer Amtsp1icht (Schweigep1icht) des Arbeitnehmervertreters im Aufsichtsrat als Verstoß gegen

arbeitsvertragliche Pflichten zu werten ist, bleibt dahingestellt. Veröff: AuR 1974,380 (kritisch Hensche)
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